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^ie Kriegsgefangenen wurden von den Kaiserlichen

sowohl , als von den Schweden menschlicher behandelt , als
dies zu Anfang deS niederländischen Krieges geschah . Oef-
terS wurden die gemachten Gefangenen Mann gegen Mann

und Charge gegen Charge ausgewechselt . Für den ' Ueber-
schuß an Gefangenen auf der einen oder andern Seite wur¬

den Lösegelder bezahlt . Bet einigen Gelegenheiten .gab man

alle Gefangenen , die auf beiden Seiten gemacht wurden , in
Masse und ohne Lösegeld frei . Die gefangenen Gemeinen
nahmen jedoch gewöhnlich Dienste ; die Offiziere wurden öfters

auf Ehrenwort entlassen , eine bestimmte Zeit nicht gegen die
eine oder andere Macht zu kämpfen . Die «gefangenen Croa-

ten wurden nach Schweden geschickt, um daselbst in den

Bergwerken zu arbeiten , da sie wegen ihrer Räubereien von
den Schweden nicht als Soldaten betrachtet wurden.

Nach der Convention vom 25 . Januar 1626 , welche
zwischen den dänischen Obristen Lohausen und Baudissin und

dem kaiserlichen Obersten Graf Mathias Gallas zu PeterS-
hagen geschlossen wurde , wurde für den Ueberschuß an Ge¬
fangenen auf der einen oder andern Seite ein RangionS-

reglement entworfen , nach welchem das Lösegeld folgender¬
maßen festgestellt wurde:
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Bei der Kavallerie:

Ein Oberster bezahlte . .
s Obristlieutenant . . . . . . . 300

- Obristwachtmeister . . . . . . 250 -

- RegimentSquartermeister . . . . 40

L Regimentsprofoß . . . . . . 35

L Rittmeister . . . . . . . . 200
- Lieutenant . . . . . . . . 60 -
- Fähndrich . . . . . . . . 50

Quartiermeister . . . ' . . . . . 20

- Korporal . . . . . 18

S Trompeter . . . . . . . . 18 ,

s Reiter . . . . . 12 ,

Bei der Infanterie.
Ein Obrist bezahlte . . .

- Obristlieutenant - . . . . 300 ^ -

NegimentSwachtmeister . . - . . . . 250 7^ -

- Regimentöquartiermeister . . . . - 40 >r. : » m:

RegimentSprofoß . . . 20 kl u um

- Feldprediger . . . .
NegimentSschultheiß . . - . . .> 25 ° i>

Regimentsproviantmeister . -:r « a: . ,520 i,4
* Regimentswagenmeister . -. ' . . 20

1L Hurenwebel . . . " . >. .17 ^ !!).; ^ ^ 11 110 -im - lil. rt.

Gerichtöwebel , Schreiber, und Geschworne ^ 12 « ^nu
B Capitain . . ' . ' l » . . » , 200 -.17!^
L Lieutenant . . . . . i .' !!-,. N07 50U ": ' - Ilj-
- Fähndrich . -/l -' m35 . « rr 's

- Sergeant , Capital » d'ArmeS , Fourier , >.' !> "i ii<o-7,
Führer , Feldscheerer und Musterschreiber , i ich iir-n:
jeder . . . . . . ^ 20 H - "

* Gefreiter und Korporal , jeder . . . . 12 -
* Trommelschläger , Pfeifer » . Knechtezahlten jeder 7 ->

Alle die Personen , deren Chargen nicht in obigem Regle¬
ment erwähnt waren , sollten eine MonatSgage zahlen.
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